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Gaststätte „XXX“, XXXXX, XXX
Erlaubnis nach § 33 a der Gewerbeordnung zur Schaustellung von Personen

Die Stadt XXX erteilt folgende 
Erlaubnis zur Schaustellung von Personen

Sehr geehrter Herr XXX,

Ihnen wird gemäß § 33a Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO) die Erlaubnis erteilt, in den Räumen ihrer Gaststätte Veranstaltungen durchzuführen, bei denen Personen zur Schau gestellt werden oder sich selbst als Schauobjekt präsentieren. 
Die Erlaubnis berechtigt auch dazu, anderen Personen die Betriebsräume für den oben genannten Zweck zur Verfügung zu stellen.

Dieser Bescheid gilt für Darbietungen in Form von „Striptease“ und „Table-Dance“ Veranstaltungen, die überwiegend die sexuelle Anregung der Zuschauer zum Ziel haben. 

Darbietungen mit überwiegend künstlerischem, sportlichem, akrobatischem oder ähnlichem Charakter, werden von diesem Bescheid nicht erfasst, da hierfür keine Erlaubnis benötigt wird. (§ 33 a Abs. 1 Satz 2 GewO)

Die Vorschriften zur Brandverhütung und zur Arbeitssicherheit bei diesen Veranstaltungen ergeben sich ggf. aus anderen Gesetzen, wie z.B. Versammlungsstättenverordnung, Brandverhütungsvorschriften etc.

Sofern sonstige Genehmigungen erforderlich sind, werden sie durch diese Erlaubnis nicht ersetzt. 
Auflagen gem. § 33 a Abs. 1 GewO
1. Während der Vorführung muss der Erlaubnisinhaber persönlich zugegen oder durch eine geeignete Person vertreten sein. Der Vertreter ist gegen Unterschrift über die nachfolgenden Auflagen zu unterrichten. Verantwortlich für die Einhaltung der Auflagen ist der Erlaubnisinhaber oder der von diesem bestellte Vertreter.

2. Für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in dem Veranstaltungslokal, insbesondere an den Ein- und Ausgängen, ist zu sorgen.
3. Gem. § 7 Jugendschutzgesetz (JuSchG) ist vor Veranstaltungsbeginn sicherzustellen, dass sich keine Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren in der Gaststätte aufhalten, bzw. während der Veranstaltung Zutritt erlangen. Auf dieses Verbot ist am Eingang zu den Betriebsräumen deutlich sichtbar, gut lesbar und dauerhaft hinzuweisen.
4. Türen und Fenster sind so zu verschließen, bzw. abzuhängen, dass eine Einsicht von Außen nicht möglich ist. 
5. Die Fläche für den Auftritt der Darstellerinnen oder Darsteller muss durch einen mindestens 1 m breiten Gang vom Zuschauerbereich abgegrenzt werden. Besucher dürfen die Bühne oder Aufführungsbereich während der Schaustellung nicht betreten.

6. Erkennbar stark alkoholisierte Personen sind von der Veranstaltung fernzuhalten. Dies gilt auch, wenn sie sich mit berauschenden Stoffen, Betäubungsmitteln oder Medikamenten in einen vergleichbaren Zustand versetzt haben oder sich anderweitig in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand befinden. Personen, die sich auf der Veranstaltung selbst in einen der oben angeführten Zustände versetzen, insbesondere durch den Genuss von Alkohol, sind von der weiteren Teilnahme auszuschließen.
7. Die dem Aufenthalt der Besucher dienenden Räume sind angemessen zu beleuchten und dürfen während der Betriebszeit nicht verschlossen werden. Es dürfen keine Vorrichtungen bereitgehalten oder verwendet werden, die dazu dienen, eine behördliche Nachschau zu verhindern oder zu erschweren.

8. Bühnenvorhänge, Dekorationen, Teppiche oder Wandverkleidungen im Bühnenbereich müssen aus mindestens schwerentflammbaren Stoffen bestehen. Sie so angebracht werden, dass sie die Rettungswege nicht einengen.

9. Für die Mitwirkenden müssen Räume vorhanden sein, die sich in unmittelbarer Nähe der Bühne befinden und sich zum Umkleiden und Waschen, getrennt für Frauen und Männer, eignen.
10. Darbietungen, die den Gesetzen oder den guten Sitten zuwiderlaufen, sind verboten.
Demnach ist besonders zu beachten:

- Die Darbietungen dürfen nicht in Körperstellungen ausgeführt oder mit Bewegungen   begleitet werden, die Geschlechtsverkehrshandlungen oder grob anstößige sexuelle Handlungen andeuten bzw. nachahmen. 

- Während der Darbietungen darf die Vortragende nicht mit den Zuschauern in Berührung kommen. 

- Eine Aufforderung an das Publikum, durch Abnahme von Kleidungsstücken der Darstellerin oder durch sonstige Handreichungen, in den einzelnen Programmnummern mitzuwirken, muss unterbleiben. Auch darf nicht zugelassen werden, dass Gäste sich unaufgefordert in dieser Weise betätigen. 

-  Die Darstellung sexueller Gewalttätigkeiten oder Grausamkeiten ist verboten.

-  Die Verwendung von Tieren zu Darbietungen mit erotischem oder geschlechtsbezogenem Charakter oder die Verwendung von Tieren bei Entkleidungsszenen oder Schönheitstänzen ist verboten. 

11. Bei den artistischen Programmnummern darf eine Gefährdung des Publikums nicht eintreten. Dementsprechend sind z. B. Darbietungen zu unterlassen, bei denen durch herab- oder umfallende Gegenstände sowie bei Misslingen der Darbietungen durch die Darstellerin selbst die Zuschauer Schaden nehmen können.
Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig nach § 144 Abs. 2 Nr. 3 GewO handelt, wer einer vollziehbaren Auflage nach § 33 a Abs. 1 Satz 3 GewO zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2500,- Euro geahndet werden. 

Ordnungswidrig nach § 28 Abs. 1 Nr. 9 JuSchG handelt, wer einer Anordnung nach § 7 JuSchG zuwiderhandelt und Kindern oder Jugendlichen Zutritt zu jugendgefährdenden Veranstaltungen oder Betrieben verschafft. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50 000,- Euro geahndet werden. 
Hinweise

Auf die Bestimmungen des § 8 des Gesetz über die Sonn- und Feiertage wird hingewiesen. Insbesondere dass an den Tagen: 

1. von Gründonnerstag 4.00 Uhr bis Karsamstag 24.00 Uhr,

2. am Allerheiligentag, am Volkstrauertag und am Totensonntag jeweils ab 4.00 Uhr,

3. am Allerseelentag bis 18.00 Uhr,

4. am Buß- und Bettag von 4.00 bis 18.00 Uhr und

5. am Tag vor dem 1. Weihnachtstag (Heiliger Abend) von 14.00 bis 24.00 Uhr.

alle Veranstaltungen und Darbietungen, die nicht dem Charakter des Feiertages entsprechen, verboten sind.
Begründung

Die Stadt Homburg ist für die Erteilung der Erlaubnis gem. der Dritten Verordnung zur Durchführung der Gewerbeordnung (3. GewVO) sachlich und örtlich zuständig. Die Erlaubnis wurde erteilt, da keine Versagungsgründe im Sinne des § 33 a Abs. 2 GewO vorliegen.

Die Auflagen wurden nach § 33 a Abs. 1 Satz 3 GewO zur Verhütung von Gefahren, die mit dem Betrieb des Gewerbes verbunden sind, sowie von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten erteilt. Die Anordnung in Nr. 3 dieses Bescheides ist nach § 7 JuSchG zulässig.  

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats vom Tage der Zustellung an gerechnet gem. § 70 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) Widerspruch erhoben werden, über den der Kreisrechtsausschuß in Homburg entscheidet. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Herrn Oberbürgermeister der Kreisstadt Homburg -Ortspolizeibehörde-  Zimmer 143, Am Forum 5, 66424 Homburg, einzulegen.

Die Rechtsmittelfrist ist auch gewahrt, wenn der Widerspruch rechtzeitig beim Herrn Landrat des Saarpfalz-Kreises -Kreisrechtsausschuss-, 66424 Homburg, Am Forum 3, eingelegt wird. 
Kosten

Für diesen Bescheid wird gem. der saarländischen Gebührenordnung für Amtshandlungen der Ortspolizeibehörden vom 01.05.2011 Nr. 385.11 (Schaustellung von Personen) eine Gebühr von 153,- Euro festgesetzt. Die Kosten hat der Antragsteller zu tragen und gem. beigefügtem Gebührenbescheid zu überweisen. 

Mit freundlichen Grüßen

Der Oberbürgermeister

Im Auftrag

